
  . . . 

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AF 1258/2023 A 

 

A N F R A G E  

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Anfragesteller/in Volt- Fraktion 

Eingang 25.04.2023 

Federführend GB 2, Abt. 2/2 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 10.05.2023 

Betreff: 
 
Unterstützung von Tafel, Tiertafel und Tierheim 
Anfrage der Volt-Fraktion 

 
Auf die Anfrage werden folgende Rückmeldungen gegeben:  
 
Frage 1: Inwiefern unterstützt die Stadt Siegen die Siegener Tafel e.V.? 
 
➡  Die Siegener Tafel erhält keine Zuschüsse. 
 
Frage 2: Inwiefern unterstützt die Stadt Siegen die Siegerländer Haustier-Hilfe e.V.? 
 
➡  Die Siegerländer Haustier-Hilfe e.V. erhält keine Zuschüsse.  
 
Frage 3: Inwiefern unterstützt die Stadt Siegen den Tierschutzverein für Siegen und Umge-
bung e.V. (Tierheim Siegen)? 
 
➡  Der Tierschutzverein erhält vom Ordnungsamt der Stadt Siegen aufgrund der jährlichen 

Haushaltsbeschlüsse orientiert am Beschluss der Bürgermeisterkonferenz v. 06.07.2007 
jährlich einen Pauschalbetrag pro Einwohner als Fördersumme überwiesen. Gegenwär-
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tig beträgt die Pauschale 0,60 € pro Einwohner. Für das Jahr 2022 waren das insgesamt 
60.909,60 €. Der Betrag wird immer zur Jahresmitte überwiesen.  

 
Frage 4: Welche Vereine unterstützt die Stadt Siegen darüber hinaus, um die Lebenssitua-
tion armutsgefährdeter Menschen zu verbessern? 
 
➡  Eine Auflistung der geförderten Träger und Vereine, die Fördermittel für Angebote zur 

Verbesserung der Lebenssituation armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen in Sie-
gen erhalten, sind der VL 1294/2023 zu entnehmen.  

  
 Für die Angebote im Sozialbereich, die im Stadtgebiet zur Verbesserung der Lebenssitua-

tion armutsgefährdeter und bedürftiger Menschen beitragen sollen, existiert ein Haus-
haltsansatz i. H. v. 140.000 €.  

  
 Vor dem Hintergrund der dazugehörigen städtischen Richtlinie wird entweder ein nied-

rigschwelliger Aufenthalt mit kostengünstiger Nahrungsmittelversorgung oder ein pro-
fessionelles Beratungs- und Unterstützungsangebot durch hauptberufliche, sozialpäd-
agogische Fachkräfte mit einer qualitativen Infrastruktur (Beratungsbüro, Rückzugsräu-
me, Duschen, Möglichkeiten zum Wäschewaschen) für die Zielgruppe bezuschusst. 

 
 Die Verteilung der Zuschussmittel wurde in der Sitzung des Sozialausschusses v. 

15.03.2023 einstimmig gemäß Verwaltungsvorlage wie folgt beschlossen:  
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gez. 
Oliver Schmidt 
AL 2/2 
 
 
 
 




